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II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.5.

I.4.

I.3.

I.1.

See the notice on TED website 603036-2023 - Competition
Germany-Düsseldorf: Supply services of office personnel
OJ S 193/2023 06/10/2023
Contract notice
Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: NRW.BANK AöR
Postal address: Kavalleriestraße 22
Town: Düsseldorf
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postal code: 40213
Country: Germany
Contact person: Einkauf
E-mail: einkauf@nrwbank.de
Fax: +49 21191741-1746

:Internet address(es)
Main address: www.nrwbank.de

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYH5DJLP/documents
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.evergabe.
nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYH5DJLP

Type of the contracting authority
Body governed by public law

Main activity
Economic and financial affairs

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
603 - Rahmenvereinbarung über die Überlassung von Leiharbeitnehmern für die öffentliche 
Wohnraumförderung der NRW.BANK
Reference number: 603-004128-00-101-79520

Main CPV code
79621000 Supply services of office personnel

Type of contract
Services

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/603036-2023
mailto:einkauf@nrwbank.de?subject=TED
http://www.nrwbank.de
https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYH5DJLP/documents
https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYH5DJLP
https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYH5DJLP
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II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.

II.1.6.

II.1.5.

II.1.4. Short description
Rahmenvereinbarung über die Überlassung von Leiharbeitnehmern für die öffentliche 
Wohnraumförderung der NRW.BANK

Estimated total value

Information about lots
This contract is divided into lots: no

Description

Additional CPV code(s)
79620000 Supply services of personnel including temporary staff

Place of performance
NUTS code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
NUTS code: DEA33 Münster, Kreisfreie Stadt
Main site or place of performance: NRW.BANK AöR Kavalleriestraße 22 40213 Düsseldorf 
Grundsätzlich ist die Arbeitsleistung an den Standorten der Entleiherin in Düsseldorf oder 
Münster zu erbringen. Die Auftragnehmerin und Verleiherin ist für jeden von ihr eingesetzten 
Leiharbeitnehmer berechtigt, einmalig in der Anlage 14: Personalkonzept der Verleiherin 
(Vordrucke 08) festzulegen, ob der Leiharbeitnehmer in Düsseldorf oder in Münster tätig 
werden wird.

Description of the procurement
1. Gegenstand dieser Ausschreibung ist eine Rahmenvereinbarung über die vorübergehende 
Überlassung von Leiharbeitnehmern durch die Verleiherin an die Entleiherin als Entleiherin für 
den Bereich der öffentlichen Wohnraumförderung auf Grundlage des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes in seiner jeweils gültigen Fassung.
2. Die Entleiherin ruft die auf dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge 
(Personentage der Leiharbeitnehmer) durch einseitige Erklärung in Schriftform ab. Dabei 
dürfen - innerhalb der festgelegten Tranchen - jeweils bis zu 5 Leiharbeitnehmer gleichzeitig 
abgerufen werden, die spätestens innerhalb von zwei Wochen ab Abruf für die Durchführung 
des jeweiligen Einzelauftrags zur Verfügung stehen müssen. Das Auswahlermessen liegt 
insoweit bei der Entleiherin.
3. Der Einsatz der Leiharbeitnehmer erfolgt in zwei Tranchen und zwar vom 01.11.2023 bis 
30.06.2024 ("Tranche 1") sowie vom 01.11.2024 bis 30.06.2025 ("Tranche 2"). Im Falle einer 
Verlängerung der Rahmenvereinbarung schließt sich eine dritte Tranche vom 01.11.2025 bis 
30.06.2026 an. Außerhalb dieser Tranchen finden keine Einzelabrufe statt.
4. Die termingerechte Ausführung der Leistungsausführung mit der im Angebot zugesagten 
Qualifikation und Erfahrung ist wesentliche Grundlage der Rahmenvereinbarung.
5. Die geschätzte Abnahmemenge beläuft sich auf 2.154 Personentage (zu je 7,6 
Zeitstunden). Es wird eine verbindliche Höchstabnahmegrenze von 2440 Personentagen 
festgelegt (Angaben jeweils bezogen auf die maximale Laufzeit der Rahmenvereinbarung 
einschließlich sämtlicher vorgesehener Verlängerungsmöglichkeiten).

Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Qualifikation / Weighting: 21
Quality criterion - Name: Erfahrung / Weighting: 49
Price - Weighting: 30

Estimated value
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III.1.1.

III.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.10.

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Die Rahmenvereinbarung tritt mit Zuschlagserteilung in Kraft und hat eine Laufzeit von zwei 
Jahren. Diese Laufzeit verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, soweit die 
Rahmenvereinbarung nicht von der Entleiherin gekündigt wird, höchstens aber auf insgesamt 
drei Jahre ab Zuschlagserteilung (Höchstlaufzeit).

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: no

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
1. Die Rahmenvereinbarung besteht mit einem Unternehmen. Die Entleiherin ruft die auf 
dieser Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträge (Personentage der Leiharbeitnehmer) 
unter Verwendung der Anlage 15: Muster "Einzelauftrag zu der Rahmenvereinbarung über die 
Überlassung von Leiharbeitnehmern für die öffentliche Wohnraumförderung der Entleiherin" 
durch einseitige Erklärung in Schriftform ab. Dabei dürfen - innerhalb der festgelegten 
Tranchen - jeweils bis zu 5 Leiharbeitnehmer (Vollzeitäquivalente) gleichzeitig abgerufen 
werden, die spätestens innerhalb von zwei Wochen ab Abruf für die Durchführung des 
jeweiligen Einzelauftrages zur Verfügung stehen müssen. Das Auswahlermessen liegt 
insoweit bei der Entleiherin. Außerhalb der festgelegten Tranchen findet kein 
Leiharbeitnehmer-Einsatz nach dieser Rahmenvereinbarung statt.
2. Soweit das Angebot der Auftragnehmerin für mindestens drei der im Vergabeverfahren zu 
dieser Rahmenvereinbarung vorgelegten Kurzlebensläufe nach dem in den 
Vergabeunterlagen vorgegebenen Wertungssystem jeweils mindestens 5,0 Wertungspunkte 
erzielt hat (ungewichtet), besteht eine Mindestabnahmeverpflichtung der Entleiherin für drei 
dieser Leiharbeitnehmer über den Zeitraum der festgelegten Tranche 1, nicht jedoch vor 
Erteilung des Zuschlages zur Rahmenvereinbarung. Im Weiteren besteht keine 
Mindestabnahmeverpflichtung der Entleiherin aus der Rahmenvereinbarung. Die Entleiherin 
ist insbesondere nicht dazu verpflichtet, aus der Rahmenvereinbarung ein bestimmtes 
Kontingent an Personentagen abzunehmen.
3. Der Einsatz der Leiharbeitnehmer erfolgt in zwei Tranchen, und zwar vom 01.11.2023 bis 
30.06.2024 (im Weiteren: "Tranche 1") sowie vom 01.11.2024 bis 30.06.2025 (im Weiteren: 
"Tranche 2"). Im Falle einer Verlängerung der Rahmenvereinbarung schließt sich eine dritte 
Tranche vom 01.11.2025 bis 30.06.2026 an. Im Weiteren ergibt sich die Leistungszeit für die 
beauftragen Leistungen aus den auf der Rahmenvereinbarung beruhenden Einzelaufträgen.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
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III.1.3.

III.1.2.

List and brief description of conditions: 
Bieter müssen je nach den Rechtsvorschriften des Staats, in dem sie niedergelassen sind, 
entweder die Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister dieses Staats nachweisen 
oder auf andere Weise die erlaubte Berufsausübung nachweisen (bei Bietergemeinschaften 
vorzulegen für jedes Mitglied). Für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die 
jeweiligen Berufs- oder Handelsregister und die Bescheinigungen oder Erklärungen über die 
Berufsausübung in Anhang XI der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) aufgeführt.
Der Nachweis der Erlaubnis muss im Rahmen des Angebotes als Scan der Originalurkunde 
oder Datei vorgelegt werden. § 50 VgV bleibt unberührt.
Mindestbedingungen:
Die Verleiherin muss im Besitz einer gültigen Erlaubnis zur Überlassung von Arbeitnehmern in 
der Bundesrepublik Deutschland gem. § 1 Abs. 1 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
(AÜG) sein. Die Erlaubnis muss unbefristet sein oder sich zumindest über die maximale 
Gesamtlaufzeit dieser Rahmenvereinbarung von 36 Monaten ab Zuschlagserteilung 
erstrecken.

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 
Bieter sowie Mitglieder von Bietergemeinschaften müssen eine Erklärung über den 
Gesamtumsatz sowie den Umsatz in dem Tätigkeitsbereich der Rahmenvereinbarung für die 
letzten drei Geschäftsjahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der 
Auftragsbekanntmachung abgeben, sofern entsprechende Angaben gemäß § 45 Abs. 4 Nr. 4 
VgV verfügbar sind.
Die Erklärung muss im Rahmen des Angebotes durch Eigenerklärung auf dem Vordruck 03 
erfolgen. Bei Bietergemeinschaften ist der Vordruck 03 nur einmal für alle Mitglieder 
zusammen vorzulegen. § 50 VgV bleibt unberührt.
Minimum level(s) of standards possibly required: 
Der Umsatz des Bieters bzw. aller Mitglieder der Bietergemeinschaft im Tätigkeitsbereich des 
Auftrages muss in den letzten drei Geschäftsjahren vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung 
der Auftragsbekanntmachung jeweils pro Geschäftsjahr mindestens 750.000 EUR netto 
betragen haben. Tätigkeitsbereich des Auftrages im vorstehenden Sinne ist die 
vorübergehende Überlassung von Leiharbeitnehmern.

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria: 
Erforderlich ist die Angabe von geeigneten Referenzen der Bieter / Mitglieder der 
Bietergemeinschaft über früher ausgeführte Aufträge in Form einer Liste der im Zeitraum vom 
01.10.2020 bis zum 01.10.2023 erbrachten wesentlichen Leistungen mit Angabe des 
Erbringungszeitraumes sowie des Empfängers (Referenzkunde mit bezeichnetem 
Ansprechpartner sowie dessen Telefonnummer oder E-Mail-Anschrift). Anonymisierte 
Angaben sind nicht zulässig. Nicht vollständige Angaben zu einer Referenz werden nicht 
berücksichtigt. Nachforderungen, die unvollständige oder unerfüllte Angaben zu einer 
Referenz betreffen würden, finden nicht statt.
Die Angabe muss im Rahmen des Angebotes durch Eigenerklärung auf dem Vordruck 03 
erfolgen. Bei Bietergemeinschaften ist nur einmal für alle Mitglieder zusammen vorzulegen. 
Soweit ein Bieter bzw. eine Bietergemeinschaft mehr Referenzen angeben will als der 
Vordruck hierfür Felder vorsieht, kann der Vordruck vervielfältigt eingereicht werden. § 50 VgV 
bleibt unberührt.
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IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

III.2.3.

III.2.2.

III.2.

Minimum level(s) of standards possibly required: 
Nachzuweisen sind mindestens zwei Referenzen, die jeweils die nachfolgenden 
Mindestbedingungen erfüllen und im Hinblick hierauf aussagekräftig zu erläutern sind:
- vorübergehende Überlassung von mindestens zwei Leiharbeitnehmern
- und zwar für einen Überlassungszeitraum von durchgängig mindestens drei Monaten im 
Zeitraum vom 10.10.2020 bis zum 01.10.2023 (ohne Leistungsunterbrechung)

Conditions related to the contract

Contract performance conditions
1. Zwischen der Verleiherin und den von ihr überlassenen Leiharbeitnehmern wird ein 
Arbeitsverhältnis begründet und besteht dieses Arbeitsverhältnis während des gesamten 
Zeitraums der Überlassung fort (§ 1 Abs. 1 Satz 3 AÜG; sog. "Verbot der Kettenüberlassung").
2. Zwischen der Entleiherin und den Leiharbeitnehmern werden keine vertraglichen 
Beziehungen, insbesondere kein Arbeitsverhältnis, begründet.
3. Es ist nicht gestattet, Einzelaufträge an Nachunternehmer zu vergeben, soweit der 
Nachunternehmereinsatz gegen das Verbot der Kettenüberlassung nach (§ 1 Abs. 1 Satz 3 
AÜG) verstößt. Im Weiteren ist der Nachunternehmereinsatz zulässig.
4. Die Verleiherin stellt die Einhaltung der Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten 
insbesondere durch die Ermittlung der jeweiligen Vorbeschäftigungszeiten der 
Leiharbeitnehmer sowie durch die Überwachung der Überlassungszeiten sicher.
5. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, zur Sicherung möglicher Ersatzansprüche aus und im 
Zusammenhang mit dieser Rahmenvereinbarung eine Betriebs- und 
Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen abzuschließen bzw. 
aufrechtzuerhalten:
a. für Personen- und Sachschäden: 2,5 Mio. EUR
b. für Vermögensschäden: 0,5 Mio. EUR
6. Im Weitern wird auf die Vertragsbedingungen verwiesen.

Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to 
performing the contract

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Administrative information

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2023 12:00Local time: 
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VI.3.

VI.1.

IV.2.7.

IV.2.6.

IV.2.4.

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2023

Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2023 12:01Local time: 

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Additional information
1. Mit jedem Angebot zwingend einzureichende Unterlagen
a) Vordruck 01 Angebotsvordruck
b) Vordruck 03 Eigenerklärung zur Eignung
c) Vordruck 04 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
d) Vordruck 04a Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 MiLoG
e) Vordruck 04b Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2022/576 des Rates vom 8. April 2022
f) Vordruck 06 Verantwortlicher Ansprechpartner
g) Vordruck 07 Preisblatt
h) Vordruck 08 Personalkonzept der Verleiherin (5 Kurzlebensläufe der für die Durchführung 
der Rahmenvereinbarung vorgesehenen 5 Leiharbeitnehmer gemäß Vordruck 08)
i) Nachweis der erlaubten Berufsausübung (insbesondere der gültigen Erlaubnis zur 
Überlassung von Arbeitnehmern in der Bundesrepublik Deutschland)
j) Handelsregisterauszug
2. Ergänzend mit jedem Angebot für eine Bietergemeinschaft einzureichen (für jedes Mitglied)
a) Vordruck 02 Bewerber-/Bietergemeinschaftserklärung (nur 1x für die Gemeinschaft)
b) Vordruck 04 Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen
c) Vordruck 04a Eigenerklärung nach § 19 Abs. 3 MiLoG
d) Vordruck 04b Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2022/576 des Rates vom 8. April 2022 - sofern nicht in Erklärung des federführenden Mitglieds 
miterfasst -
e) Handelsregisterauszug
f) Nachweis der erlaubten Berufsausübung (insbesondere der gültigen Erlaubnis zur 
Überlassung von Arbeitnehmern in der Bundesrepublik Deutschland)
3. Ergänzend mit jedem Angebot bei Nachunternehmern / Eignungsleihe einzureichen (für 
jeden Nachunternehmer)
a) Vordruck 05 Erklärung Unteraufträge/Eignungsleihe
b) Vordruck 05a Verpflichtungserklärung Unterauftragnehmer/Eignungsleiher (spätestens vor 
Zuschlag)
d) Nachweis der erlaubten Berufsausübung (sofern erforderlich, spätestens vor Zuschlag)
d) Handelsregisterauszug
e) Nachweis der erlaubten Berufsausübung (nur bei erlaubnispflichtigen Berufen)
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VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

4. Zum Nachweis, dass keine Ausschlussgründe gemäß §§ 123, 124 GWB vorliegen, ist von 
jedem Bieter / Mitglied einer Bietergemeinschaft die Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB gemäß Vordruck 04 und die Eigenerklärung nach 
§ 19 Abs. 3 Mindestlohngesetz (MiLoG) gemäß Vordruck 04a abzugeben.
5. Zum Nachweis dessen, dass keine Sanktionstatbestände vorliegen, ist von jedem Bieter / 
Mitglied einer Bietergemeinschaft die Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 3 
der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 gemäß Vordruck 04b abzugeben.
6. Jeder Bieter ist verpflichtet, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse in dem von ihm 
eingereichten Angebot kenntlich zu machen. Es ist unzulässig, den das Angebot ohne nähere 
Begründung insgesamt für geheimhaltungsbedürftig zu erklären.
7. Die Entleiherin behält sich vor, im Einzelfall Bieterpräsentationen durchzuführen, die nicht 
bewertet werden, sondern lediglich zur Verifizierung der eingereichten Kurzlebensläufe 
dienen. Diesen Präsentationen finden digital zu abgestimmten Terminen statt. An den 
Präsentationen müssen, soweit aus der Sicht der Entleiherin erforderlich, die im Angebot 
benannten Leiharbeitnehmer teilnehmen. Entsprechende Ladungen zu Präsentationsterminen 
bleiben vorbehalten.
Bekanntmachungs-ID: CXPNYH5DJLP

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Rheinland C/O Bezirksregierung Köln
Postal address: Zeughausstraße 2 - 10
Town: Köln
Postal code: 50667
Country: Germany

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
§ 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.
(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder 
der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem 
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht.
(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit
1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor 
Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht 
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 
Absatz 2 bleibt unberührt,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
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VI.5.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Date of dispatch of this notice
02/10/2023


